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6. Änderungssatzung zur S a t z u n g 

über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung des 
Abwasserzweckverbandes Merseburg 

-Gebührensatzung- 

 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen – Anhalt vom 05.10.1993 (GVBI. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der derzeit geltenden Fassung, des § 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung und des § 7 
Abs. 1 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz vom 
25.06.1992 (GVBI. LSA S. 580) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in ihrer 
Sitzung am 24.10.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 

 

§ 1 

1. Der §  5 wird um Abs.3 ergänzt: 
 
(3) Bei herrenlosen, bewohnten Grundstücken wird der Nutzer der Abwasserbeseitigungsanlagen zur 
Gebührenerhebung herangezogen. 

 
 

§ 2 

Bekanntmachung und Inkrafttreten 

 

Diese 6. Änderungssatzung wird im Amtsblatt des AZV Merseburg bekannt gemacht und tritt am Tag 
nach der Bekanntmachung  in Kraft. 
 

Merseburg, den 25.10.2007 

 

 

Sonnenkalb 

Verbandsgeschäftsführerin    -Siegel- 

  


